
Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: II/61.1 - SNS 
 
 

Datum: 12.05.2020 

Vorlage, DS-Nr. 2020/0440  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Stadtentwicklungsausschuss 28.05.2020    

Haupt- und Finanzausschuss 02.06.2020    

 
 
Betreff: Bebauungsplan S195, Stadtteil Troisdorf-Sieglar, Bereich Auf dem Grend, 

Schmelzer Weg, östlicher Ortsrand zur BAB A 59, Feldweg parallel zum 
Mühlengraben (Ausweisung von Wohnbauflächen) 
hier: Behandlung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss gem. § 3 
(2) u. § 10 (1) BauGB 

 
Beschlussentwurf: 
 
Der Rat stellt vor Behandlung der Stellungnahmen fest, dass eine Einzelabstimmung 
über die Beschlussentwürfe beantragt / nicht beantragt wird. (nicht Zutreffendes bitte 
streichen!) 
 
 
 
I. Behandlung der Stellungnahmen 
 
A) Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
 
A 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der frühzeitigen 
Beteiligung an der Planung nachfolgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die zu entscheiden ist. 
 
 
A 1.1) Unity Media NRW GmbH, Postfach 102028, 34020 Kassel 
hier: Schreiben vom 02.03.2018 (1.1) 
 

Beschlussentwurf zu A 1.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 02.03.2020 
eingegangene Stellungnahme A 1.1 wie folgt zu entscheiden: 
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Unity Media wurde im Rahmen des nächsten Verfahrensschrittes nochmals beteiligt. 
Während der Offenlage sind keine weiteren Stellungnahmen eingegangen.  
 
 
A 1.2) Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund  

hier: Schreiben vom 28.02.2018 (1.2) 
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Beschlussentwurf zu A 1.2: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 28.02.2018 
eingegangene Stellungnahme A 1.2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Leitungsbezeichnung in die 
Begründung aufgenommen.  
Durch einen Fachgutachter wurden die elektromagnetischen Feldimmissionen auf 
dem Plangebiet bestimmt (Messungen und Simulationsberechnungen zu 
Immissionen durch elektrische und magnetische Felder aufgrund einer benachbarten 
Hochspannungstrasse im Bereich des Plangebietes "Auf dem Grend" in Troisdorf-
Sieglar, Dr. Klaus Trost, Wissenschaftsladen Bonn e.V., Bonn, 29.03.2018). 
Im Ergebnis sind aufgrund der auf dem Plangebiet gemessenen Immissionen durch 
elektrische und magnetische Wechselfelder aus Sicht des vorsorgenden 
Gesundheitsschutzes für die zukünftigen Bewohner erhöhte Gesundheitsrisiken nicht 
zu erwarten. Dies gilt auch bei erheblichem Anstieg der Stromlast der benachbarten 
Hochspannungsleitungen. Es sind für den Bereich des Plangebietes keinerlei 
Schutzmaßnahmen gegen Immissionen durch niederfrequente elektromagnetische 
Felder erforderlich, jedoch könnten durch das Anpflanzen von Bäumen oder 
höherem Buschwerk zwischen der Hochspannungstrasse und der neuen Siedlung 
die Immissionen durch elektrische Felder auf dem Plangebiet auf praktisch null 
gesenkt werden. 
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A 1.3) RSAG AöR, Siegburg 

hier: Schreiben vom 05.03.2018 (1.4)  
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Beschlussentwurf zu A 1.3: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 05.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 1.3 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Aufgrund der Umplanung zur Offenlage ist die 
vormals geplante Stichstraße mit dem Wendehammer entfallen. 
 
 
A 1.4) Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) 

hier: Schreiben vom 07.03.2018 (1.5) 
 

 

 
Beschlussentwurf zu A 1.4: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 07.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 1.4 wie folgt zu entscheiden: 
 
Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan enthalten. Eine 
Kampfmittelsondierung des ursprünglichen Plangebietes ist bereits erfolgt. Der neu 
hinzugekommene Planbereich wurde im Zuge der Offenlage überprüft. Ein 
entsprechender Hinweis zur Notwendigkeit bauphysikalischer Untersuchungen vor 
Baubeginn wurde in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 
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A 1.5) Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V., Kreisbauernschaft Bonn/Rhein 
 Sieg e.V., Frankfurter Str. 61a, 53721 Siegburg 

hier: Schreiben vom 12.03.2018 (1.6) 
 

 
 
Beschlussentwurf zu A 1.5: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 12.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 1.5 wie folgt zu entscheiden: 
 
Siehe Bezug zu A 1.5: 
 
Die genannten Hinweise werden berücksichtigt. 
Der planungsbedingte Eingriff mit der Versiegelung von Flächen wird durch 
entsprechende Ausgleichmaßnahmen innerhalb des Plangebietes minimiert und 
vollständig kompensiert. Eine naturschutzrechtliche Eingriffs- / 
Ausgleichsbilanzierung ist Bestandteil des landschaftspflegerischen Fachbeitrags. 
Außerhalb des Plangebietes wird eine cef-Maßnahme für die Feldlerche als 
produktionsintegrierte Maßnahme auf landwirtschaftlichen Flächen umgesetzt. 
Der Schaffung von Wohnraum für die Bevölkerung wird höhere Priorität eingeräumt 
als dem Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Auch für die Ausgleichsflächen 
werden landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen. Die verbleibende zu 
bewirtschaftende Fläche wäre allerdings zu klein, um sie noch wirtschaftlich zu 
nutzen. 
 
 
A 1.6) Rhein-Sieg-Kreis, Referat Wirtschaftsförderung und Strategische   
 Kreisentwicklung, Fachbereich 01.3, Kaiser-Wilhelm-Platz 1,  

53721 Siegburg 
hier: Schreiben vom 15.03.2018 (1.8) 
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Beschlussentwurf zu A 1.6: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 1.6 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird größtenteils berücksichtigt. 
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Eingriffe in Natur und Landschaft 
Der planungsbedingte Eingriff mit der Versiegelung von Flächen wird durch 
entsprechende Ausgleichmaßnahmen innerhalb des Plangebietes minimiert und 
vollständig kompensiert. Eine naturschutzrechtliche Eingriffs- / 
Ausgleichsbilanzierung ist Bestandteil des landschaftspflegerischen Fachbeitrags. 
 
Artenschutz 
Eine Artenschutzprüfung (ASP II) wurde durch das Büro Ginster erarbeitet. Laut 
Artenschutzprüfung vom November 2019 ergeben sich keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 (1) Nr. 1-3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Als cef-Maßnahme 
für die Feldlerche wird außerhalb des Plangebietes eine produktionsintegrierte 
Maßnahme auf landwirtschaftlichen Flächen umgesetzt. 
 
Altlasten 
Eine Oberbodenuntersuchung (GBU GmbH, Alfter, 05.09.2019) kam zum Ergebnis, 
dass die aktuell untersuchten Bodenmischproben keinerlei Überschreitungen der 
Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für 
Wohngebiete aufzeigen. Es wurden auch keine Überschreitungen der Prüfwerte für 
den Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze festgestellt. Der Entwicklung eines 
Wohngebietes sowie dem Anbau von Nutzpflanzen steht demnach nichts entgegen. 
 
Bodenschutz 
Ein großer Teil des Plangebietes wird als Grünfläche gesichert, innerhalb derer 
Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden. Diese bisher als Ackerfläche genutzte 
Fläche wird ökologisch aufgewertet und sichert die natürlichen Bodenfunktionen. Die 
festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen dienen also auch dem Schutz des Bodens. 
 
Trinkwasserschutz / Wasserschutzgebiet 
Ein Hinweis auf die Wasserschutzzone ist im Bebauungsplan enthalten. 
 
Hochwasserschutz 
Der Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Gewässerschutz 
Durch die Verkleinerung des Geltungsbereiches ist der Mühlengraben durch die 
Planung nicht mehr betroffen. 
 
Grundwassermessstellen 
Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan enthalten. 
 
Geothermie 
Kenntnisnahme. Die Nutzung von Geothermie wird weiter geprüft. 
 
Abfallwirtschaft 
Ein entsprechender Hinweis ist auf dem Bebauungsplan enthalten. 
 
Schmutz-/ Niederschlagswasserbeseitigung 
Ein Hinweis auf den § 44 LWG ist im Bebauungsplan enthalten. 
 
Kreisstraßenbau 
Der Bebauungsplan setzt zwei Anbindungen fest. Die Anbindung an den Schmelzer 
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Weg wird in enger Abstimmung mit dem Landesbetrieb und dem Kreis geplant. 
 
Straßenverkehrsamt 
Die Planung des Anschlusses an den Schmelzer Weg in Form einer Rampe wird eng 
mit dem Straßenverkehrsamt abgestimmt. Die Anlage einer Linksabbiegespur ist 
dabei vorgesehen. 
 
Mobilität 
Eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung ist Ziel des Bebauungsplanverfahrens. 
Geeignete und Fahrradabstellplätze in ausreichender Anzahl und Mobilitätsstationen 
werden in der weiteren Planung berücksichtigt. 
 
 
A 1.7) PLEdoc GmbH, Gladbecker Straße 404, 45326 Essen 

hier: Schreiben vom 08.03.2018 (1.10) 
 

 
 
 
Beschlussentwurf zu A 1.7 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 08.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 1.7 wie folgt zu entscheiden: 
 
Der Hinweis zu den externen Ausgleichsflächen wird berücksichtigt. 
Außerhalb des Plangebietes wird eine cef-Maßnahme für die Feldlerche als 
produktionsintegrierte Maßnahme auf landwirtschaftlichen Flächen umgesetzt. In 
diesem Bereich sind keine Versorgungsanlagen betroffen. 
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A 1.8) LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Endenicher Straße 133, 
 53115 Bonn 

hier: Schreiben vom 15.03.2018 (1.12) 
 
 

 
 
Beschlussentwurf zu A 1.8: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 1.8 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die ehemalige Lage des Mühlengrabens im 
Plangebiet wurde gutachterlich durch eine Sondage erfasst, dokumentiert und 
bewertet. Einer Bebauung des Plangebietes steht nichts entgegen. 
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A 1.9) DB Energie GmbH, Schwarzer Weg 100, 51149 Köln  
 hier: Schreiben vom 13.03.2018 (1.13) 
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Beschlussentwurf zu A 1.9: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 13.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 1.9 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die genannten Hinweise werden berücksichtigt. Der Schutzstreifen der 
Bahnstromleitung wird mit einer Breite von 23 Metern beidseitig zur Leitungsachse in 
die Bebauungsplanzeichnung aufgenommen. Die DB Energie wird rechtzeitig vor 
Beginn der Baumaßnahmen beteiligt. 
 
A 1.10) Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, 

Gartenstraße 11, 50765 Köln  
 hier: Schreiben vom 12.03.2018 (1.14) 
 

 
 
Beschlussentwurf zu A 1.10: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 12.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 1.10 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die genannten Hinweise werden berücksichtigt. 
Der planungsbedingte Eingriff mit der Versiegelung von Flächen wird durch 
entsprechende Ausgleichmaßnahmen innerhalb des Plangebietes minimiert und 
vollständig kompensiert. Eine naturschutzrechtliche Eingriffs- / 
Ausgleichsbilanzierung ist Bestandteil des landschaftspflegerischen Fachbeitrags. 
Außerhalb des Plangebietes wird eine cef-Maßnahme für die Feldlerche als 
produktionsintegrierte Maßnahme auf landwirtschaftlichen Flächen umgesetzt. 
Der Schaffung von Wohnraum für die Bevölkerung wird höhere Priorität eingeräumt 
als dem Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Auch für die Ausgleichsflächen 
werden landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen. Die verbleibende zu 
bewirtschaftende Fläche wäre allerdings zu klein, um sie noch wirtschaftlich zu 
nutzen. 
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A 1.11) Stadtwerke Troisdorf GmbH, Poststraße 105, 53480 Troisdorf 
hier: Schreiben vom 23.03.2018 (1.16) 

 

 
 
 
Beschlussentwurf zu A 1.11: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 23.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 1.11 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die genannten Hinweise werden berücksichtigt. Eine entsprechende Fläche für die 
Trafostation wurde im Bebauungsplan festgesetzt.  
 
 
A 1.12) Abwasserbetrieb Troisdorf, Postfach 1705, 53827 Troisdorf  

hier: Schreiben vom 19.03.2018 (1.17) 
 

 
 
Beschlussentwurf zu A 1.12: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 19.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 1.12 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Ein Überflutungsnachweis wird als Anlage zur 
Begründung beigefügt. 
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A 1.13) Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland LV NRW Kreisgruppe  
 Rhein-Sieg-Kreis 

hier: Schreiben vom 29.03.2018 (1.18) 
 

 
 
Beschlussentwurf zu A 1.13: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 29.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 1.13 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
Das Plangebiet ist weder Bestandteil eines FFH-(Flora-Fauna-Habitat) Gebietes 
noch befinden sich Schutzgebiete im näheren Umfeld des Plangebietes. Die kürzeste 
Entfernung zum FFH-Gebiet Siegaue und Siegmündung beträgt rund 330 m. Nach 
gutachterlicher Einschätzung (Rainer Galunder, Nardus) kommen in den 
Untersuchungsgebieten keine wertgebenden Biotope und Lebensräume vor. Eine 
Betroffenheit des FFH-Schutzgebietes Sieg ist nicht erkennbar. Eine Betroffenheit 
der landgebundenen Tierarten bei einem Hochwasserfall ist aufgrund des 
ausreichenden Schutzkorridor/ Puffer zum geplanten Bebauungsgebiet nicht 
erkennbar. 
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A 1.14) Straßen NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, Außenstelle Köln,  
 Deutz-Kalker Str. 18-26, 50679 Köln 

hier: Schreiben vom 03.04.2018 (1.19) 
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Beschlussentwurf zu A 1.14: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 03.04.2018 
eingegangene Stellungnahme A 1.14 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Ein Hinweis auf die Schutzzonen wird in den 
Bebauungsplan übernommen. 
 
A 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung nachfolgende Stellungnahmen 
vorgebracht worden sind, über die zu entscheiden ist. 
 
 
A 2.1) Private Einwendung 1 

hier: Schreiben vom 04.03.2018 (1.3) 
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Beschlussentwurf zu A 2.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 04.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 2.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. Das Plangebiet wurde im Zuge der 
Überarbeitung Richtung Autobahn erweitert. Dem Vorschlag zur Erweiterung des 
Geltungsbereiches Richtung Mühlengraben kann nicht gefolgt werden, da alle 
Flurstücke nördlich des Mühlengrabens bis zum Feldweg aus der Planung 
herausgenommen wurden. Zurzeit stehen die Ziele der Regionalplanung einer 
Bebauung am Mühlengraben entgegen.  
 
A 2.2) Private Einwendung 2 

hier: Schreiben vom 05.03.2018 (1.11) 
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Beschlussentwurf zu A 2.2: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 05.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 2.2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Teilweise wird die Stellungnahme berücksichtigt. 
Zu 1 und 2) Der Schaffung von Wohnraum für die Bevölkerung wird eine höhere 
Priorität eingeräumt als dem Erhalt der Freiflächen. 
 
Zu 4) Die bestehenden Mischwasserkanäle in den Straßen auf dem Grend und 
Schmelzer Weg werden nicht zusätzlich belastet, da im Plangebiet das Regenwasser 
zu 100 % in das neue Versickerungsbecken geleitet werden soll. Das anfallende 
Schmutzwasser soll über das neu geplante Trennsystem entsorgt werden. Ein 
Überflutungsnachweis im Starkregenfall ist durch ein Gutachten erarbeitet und liegt 
der Begründung als Anlage bei.  
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Zu 5) Durch die Bebauung des Plangebietes und den Neubau der Straße wird mehr 
Verkehrslärm erzeugt, der aber unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegt, sodass 
Maßnahmen nicht erforderlich werden.  
 
Nach Abstimmungsgesprächen mit dem Landesbetrieb Straßenbau ist davon 
auszugehen, dass im Rahmen der geplanten Realisierung des Autobahnausbaus 
eine Lärmschutzwand entlang der A59 errichtet wird, so dass ab diesem Zeitpunkt 
eine spürbare Lärmminderung eintritt. 
In Kombination mit offenporigem Asphalt (Flüsterasphalt) ist damit ein wirksamer 
Lärmschutz für das ganze Gebiet möglich, der auch Freiflächen einschließt. 
Im erstellten Schallschutzgutachten wurde eine Berechnung nach 16. BImSchV für 
die geplante neue Straße durchgeführt. Es zeigt sich, dass die Grenzwerte ohne 
zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen an allen Immissionsorten eingehalten werden. 
 
Zu 6) Der Bebauungsplan übernimmt das bestehende Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
als Festsetzung, sodass die Zufahrt vom Schmelzer Weg aus weiterhin gesichert ist. 
 
Zu 7) Eine Wertminderung der Grundstücke im Plangebiet durch die Planung ist nicht 
erkennbar. 
 
A 2.3) Private Einwendung 3 

hier: Schreiben vom 19.03.2018 (1.9) 
 

 
 
Beschlussentwurf zu A 2.3: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 19.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 2.3 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Hinterlandbebauung wurde so 
umgeplant, dass jedes der Grundstücke durch die neue Straße (Planstraße 2) direkt 
erschlossen wird. 
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A 2.4) Private Einwendung (Bürgerinitiative) 

hier: Schreiben vom 19.03.2018 (1.15)  
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Beschlussentwurf zu A 2.4: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 19.03.2018 
eingegangene Stellungnahme A 2.4 wie folgt zu entscheiden: 
 
1) Gefährdeten und geschützten Tieren 
Eine Artenschutzprüfung (ASP II) wurde durch das Büro Ginster im Jahr 2019 neu 
erarbeitet. Als cef-Maßnahme für die Feldlerche wird außerhalb des Plangebietes 
eine produktionsintegrierte Maßnahme auf landwirtschaftlichen Flächen umgesetzt.  
 
2 und 3) Wasserschutzzone 
Für alle Gebäude besteht ein Anschluss- und Benutzungszwang an die Kanalisation, 
die im Trennsystem geplant ist. Das Schmutzwasser wird einem 
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Schmutzwasserkanal zugeführt und in die Kläranlage geleitet, das unbelastete 
Niederschlagswasser führt zu einem zentralen Regenrückhalte- und –
versickerungsbecken. Dieses Vorgehen ist mit der Unteren Wasserbehörde des 
Kreises abgestimmt und widerspricht auch nicht der 
Wasserschutzgebietsverordnung. 
 
4) Im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung (Siehe Anlage zur Begründung: 
Fachbeitrag Verkehr, IGEPA Verkehrstechnik GmbH, Eschweiler, 03.12.2019) 
wurden die verkehrlichen und leistungstechnischen Auswirkungen des Plangebietes 
S195 „Auf dem Grend“ auf das umliegende Straßennetz und die unmittelbar 
benachbarten Knotenpunkte ermittelt und dargestellt. Aus verkehrsgutachterlicher 
Sicht bestehen hinsichtlich der Abwickelbarkeit der zusätzlichen Verkehre keine 
Bedenken gegen die geplante Entwicklung. Die Abgasbelastung bewegt sich nur auf 
wenigen Hauptverkehrsstraßen in Troisdorf in einem grenzwertigen Bereich. Im 
Plangebiet ist die planungsbedingte Zusatzbelastung daher als zumutbar 
anzunehmen. 
 
5) Der Schaffung von Wohnraum für die Bevölkerung wird höhere Priorität 
eingeräumt als dem Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzflächen. 
 
6) Ein gesetzlich festgelegtes Überschwemmungsgebiet ist nicht betroffen. Das 
Plangebiet liegt im Versagensfall der Hochwasserschutzanlagen im 
hochwassergefährdeten Bereich des Rheins und der Sieg. Auf die besonderen 
Vorkehrungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz wird im Textteil hingewiesen. 
 
7) Das Schutzgut Mensch wird berücksichtigt und im Umweltbericht beschrieben und 
bewertet. 
 
8) Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Es wurde ein lokalklimatisches 
Fachgutachten für das Plangebiet erstellt, welches zu folgendem Fazit kommt: Das 
Plangebiet befindet sich am östlichen Rand des Ortsteils Sieglar. Hier herrschen 
günstige bioklimatische Verhältnisse mit guten Luftaustauschbedingungen und im 
Vergleich mit anderen Stadtteilen geringe Wärmebelastungen. Aufgrund der 
fehlenden Geländeneigung trägt die derzeitige Kaltluftproduktion im Bereich des 
Bebauungsplangebietes nicht zur Kaltluftdynamik bei. Durch die vorgesehene 
Gebäudeausrichtung wird die Leitwirkung für die Frischluftzufuhr in Richtung Norden 
tendenziell verstärkt. 
 
9) Troisdorf ist Teil einer Region mit guter wirtschaftlicher Entwicklung, einer auch 
mittelfristig weiter zunehmenden Bevölkerung und daraus resultierend weiter 
anhaltendem Wohnbedarf. Die Bevölkerungsprognose von IT.NRW aus dem Jahre 
2018 geht von einer Bevölkerungszunahme bis zum Jahr 2040 von 10% in Troisdorf 
aus. 
 
10) Die Belange des Umweltschutzes, Anforderungen an den gesetzlichen 
Lärmschutz sowie eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch die Nähe zu 
Hochspannungsleitungen wurden erkannt und gutachterlich bewertet. Gefährdungen 
der Bewohner sind im Ergebnis auszuschließen. Das Gutachten ist der Begründung 
beigefügt. 
 
11) Der Schaffung von Wohnraum für die Bevölkerung wird höhere Priorität 
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eingeräumt als dem Erhalt der Freiflächen. Der Eingriff in Natur und Landschaft kann 
im Rahmen der Eingriffsregelung durch die Umsetzung der planinternen 
Ausgleichsmaßnahmen vollständig ausgeglichen werden. Nach Fertigstellung aller 
Flächen unter Abzug aus der Kompensationsermittlung des Bodens und der 
Kompensationsermittlung der Flächen zum Artenschutz (CEF Maßnahmen) besteht 
planintern ein ökologischer Überschuss der Wertepunkte, der als „Guthaben“ in 
einem Ökokonto gutgeschrieben werden sollen. 
 
12) Die zusätzlichen Verkehre werden auf zwei Anbindungen verteilt, sodass sich die 
zusätzliche Belastung in Grenzen hält. Lärm während der Bauzeit ist ein 
unvermeidbares vorübergehendes Phänomen und führt nicht zu einem langfristigen 
Verlust der Wohnqualität. 
 
13) Ein öffentlicher Spielplatz ist im Plangebiet in Verlängerung des Quartiersplatzes 
geplant. Die öffentlichen Grünflächen dienen neben der ökologischen Aufwertung 
des Plangebietes auch dem temporären Aufenthalt von Menschen. Durch eine 
eindeutige Flächenzuordnung oder eine Zonierung der Ausgleichsfläche ist die 
Nutzung durch Anwohner zu lenken. Damit kann eine Störwirkung für die Avifauna 
verringert werden. Als Ziel des Grünordnungsplanes sind die Flächen unter den 
Hochspannungsleitungen nach wie vor dem ökologischen Ausgleich vorbehalten. 
Eine zusätzliche Gesundheitsgefahr für Jugendlich durch die Planung ist nicht 
erkennbar. Des Weiteren sind für die Mehrfamilienhäuser Kleinkinderspielplätze 
vorgesehen. 
 
14) Ein Wertverlust wird nicht gesehen, vielmehr trägt die Planung zu einer Belebung 
des Ortsteils bei.  
 
 
A 2.5) Einwendungen 

hier: Öffentliche Anhörung am 22.02.2018 
 
 
Zusammenfassung der Einwendungen:  
 
Durch die Inanspruchnahme von Frei- und Grünflächen verliert die Stadt wesentlich 
an Lebensqualität. Stellungnahmen zum FNP-Verfahren fanden keine 
Berücksichtigung! 
 
Artenschutz 
Im Bereich des Plangebietes kommen Fledermäuse vor. 
Eisvogel ist am Mühlengraben heimisch. 
 
Erschließung 
Erschließung der rückwärtigen Grundstücke Schmelzer Weg über die neue 
Haupterschließung anstelle der dargestellten neuen separaten Stichstraße. 
Erschließung über Schmelzer Weg überdenken. Erschließungskosten für die 
Grundstücke, die bereits erschlossen sind? 
 
Entfernung zur Hochspannungsfreileitung? 
 
Flächen zwischen geplanter Wohnbebauung und Autobahn sowie zwischen 
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geplanter Wohnbebauung und Mühlengraben?  
 
Verkehr 
Sowohl die vorhandene Einmündung der Straße „Auf dem Grend“ in den Schmelzer 
Weg als auch der geplante neue Anbindungspunkt birgt ein hohes Potenzial an 
Unfällen. Einrichtung eines Kreisverkehrs! 
 
Lärm 
Ein Einwender führt an, dass der Lärm vorwiegend nicht parallel von der Autobahn 
einwirkt, sondern eher aus Südosten, besonders von der Siegbrücke in das Gebiet 
eindringt. Dies soll in der weiteren Planung berücksichtigt werden. 
 
Beschlussentwurf zu A 2.5: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die in der öffentlichen Anhörung am 
22.02.2018 vorgebrachten Stellungnahmen A 2.5 wie folgt zu entscheiden: 
 
Alle öffentlichen und privaten Belange werden in einem Abwägungsprozess gegen- 
und untereinander gerecht abgewogen. Grundsätzlich entscheidet der Rat der Stadt 
abschließend über die Abwägung. 
Im Rahmen der Artenschutzprüfung wurden durch den Gutachter keine 
Wochenstuben oder besonderen Balzquartiere für Fledermäuse vorgefunden. Als 
Nahrungshabitat weisen die Flächen sicherlich auch regelmäßig Fledermäuse als 
Nahrungsgäste auf. 
 
Auch der Eisvogel wurde nicht als Brutvogel, sondern lediglich als Nahrungsgast 
nachgewiesen. 
 
Es ist Ziel der Planung, doppelte Erschließungen mit entsprechenden 
Beitragspflichten zu vermeiden. 
 
Die Entfernung zur Hochspannungsfreileitung beträgt 150 – 250 m. 
 
Eine weitere Bebauung ist nach heutigem Regionalplan nicht möglich. 
 
Ein Kreisverkehr wäre bei Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf dem 
Schmelzer Weg grundsätzlich möglich, wird aber aufgrund des hohen 
Flächenbedarfs nicht weiterverfolgt. Mehrverkehre aus anderen Wohngebieten sind 
in der Verkehrsuntersuchung berücksichtigt worden. 
 
Die Berechnung erfolgte nach den anerkannten Regeln der Technik, in der die 
Schallausbreitung parallel zur Autobahn angenommen wurde. Das schließt nicht aus, 
dass andere Schallquellen aus weiterer Entfernung einwirken, wie z. B. der 
Fahrbahnübergang am Brückenlager der Autobahnbrücke über die Sieg.  
 
Ein schalltechnisch wirksamer aktiver Lärmschutz müsste direkt an der Fahrbahn der 
Autobahn errichtet werden. Dies kann erst im Zuge der geplanten Verbeiterung der 
A59 erfolgen, die nach dem Bundesverkehrswegeplan bis 2030 realisiert sein soll. In 
Kombination mit offenporigem Asphalt (Flüsterasphalt) ist dann ein wirksamer 
Lärmschutz für das ganze Gebiet möglich, der auch alle Freiflächen einschließt. Im 
erstellten Schallschutzgutachten wurde eine Berechnung nach 16. BImSchV für die 
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geplante neue Straße durchgeführt. Es zeigt sich, dass die Grenzwerte ohne 
zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen an allen Immissionsorten eingehalten werden. 
 
 
 
Erneute frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
 
B 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der erneuten 
frühzeitigen Beteiligung an der Planung nachfolgende Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die zu entscheiden 
ist. 
 
B 1.1) DB Energie GmbH, Schwarzer Weg 100, 51149 Köln 

hier: Schreiben vom 11.02.2019 (2.1) 
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Beschlussentwurf zu B 1.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 11.02.2019 
eingegangene Stellungnahme B 1.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Schutzstreifen der 
Hochspannungsfreileitungen sowie die genannten Hinweise werden in den 
Bebauungsplan übernommen.  
 
B 1.2) Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
 Bundeswehr 

hier: Schreiben vom 11.02.2019 (2.2) 
 

 
 
 

Beschlussentwurf zu B 1.2: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 11.02.2019 
eingegangene Stellungnahme B 1.2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen aber nicht berücksichtigt, da die 
maximalen Gebäudehöhen bei 14 m über Grund liegen. 
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B 1.3) PLEDOC GmbH, Gladbecker Straße 404, 45325 Essen 
hier: Schreiben vom 15.02.2019 (2.3) 
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Beschlussentwurf zu B 1.3: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.02.2019 
eingegangene Stellungnahme B 1.3 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
B 1.4) Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr - integrierte    
 Gesamtverkehrsplanung), Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 

hier: Schreiben vom 15.02.2019 (2.4) 
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Beschlussentwurf zu B 1.4: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.02.2019 
eingegangene Stellungnahme B 1.4 wie folgt zu entscheiden:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Hinweise zu den Abstandsregelungen zum Fernstraßengesetz sind im Textteil des 
Bebauungsplanes enthalten. Zufahrten zu Landesstraßen sind nicht vorhanden. 
Im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung (Fachbeitrag Verkehr, IGEPA 
Verkehrstechnik GmbH, Eschweiler, 03.12.2019) wurden die verkehrlichen und 
leistungstechnischen Auswirkungen des Plangebietes S195 „Auf dem Grend“ auf das 
umliegende Straßennetz und die unmittelbar benachbarten Knotenpunkte ermittelt 
und dargestellt. Aus verkehrsgutachterlicher Sicht bestehen hinsichtlich der 
Abwickelbarkeit der zusätzlichen Verkehre keine Bedenken gegen die geplante 
Entwicklung. 
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B 1.5) Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 22.5 –  
 Kampfmittelbeseitigungsdienst, Mündelheimer Weg 51, 40472 Düsseldorf 

hier: Schreiben vom 20.02.2019 (2.5) 
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Beschlussentwurf zu B 1.5: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 20.02.2019 
eingegangene Stellungnahme B 1.5 wie folgt zu entscheiden:  
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Eine Kampfmittelsondierung des alten Plangebietes ist bereits erfolgt. Der neu 
hinzugekommene Planbereich wurde im Zuge der Offenlage überprüft. Ein 
entsprechender Hinweis zur Notwendigkeit bauphysikalischer Untersuchungen vor 
Baubeginn wurde in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
 
B 1.6) Westnetz GmbH, DRW-S-LK-TM, Florianstraße 15-21, 44139 Dortmund 

hier: Schreiben vom 22.02.2019 (2.6) 
 

 
 
 

Beschlussentwurf zu B 1.6: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 22.02.2019: 
eingegangene Stellungnahme B 1.6 wie folgt zu entscheiden:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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B 1.7) Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland LV NRW (BUND) e.V.  
 Kreisgruppe Rhein-Sieg-Kreis, Steinkreuzstraße 10/14, 53757 St. Augustin 

hier: Schreiben vom 04.03.2019 (2.7) 
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Beschlussentwurf zu B 1.7: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 04.03.2019: 
eingegangene Stellungnahme B 1.7 wie folgt zu entscheiden:  
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
Das Plangebiet ist weder Bestandteil eines FFH-(Flora-Fauna-Habitat) Gebietes 
noch befinden sich Schutzgebiete im näheren Umfeld des Plangebietes. Die kürzeste 
Entfernung zum FFH-Gebiet Siegaue und Siegmündung beträgt rund 330 m. Nach 
gutachterlicher Einschätzung (Rainer Galunder, Nardus) kommen im Plangebiet 
keine wertgebenden Biotope und Lebensräume vor. Eine Betroffenheit des FFH-
Schutzgebietes Sieg ist auch gemäß Stellungnahme der Unteren 
Naturschutzbehörde nicht gegeben. Für die europarechtliche Konformität der 
fachplanerischen Umsetzung des Gebietsschutzes in der Bundesrepublik 
Deutschland sind die Naturschutzbehörden zuständig. Die Stadt Troisdorf geht 
davon aus, dass die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde einer 
rechtskonformen Auslegung entspricht. Den Bedenken hinsichtlich der 
Übereinstimmung mit dem Regionalplan kann nicht gefolgt werden, da der 
Bebauungsplan aus dem genehmigten Flächennutzungsplan entwickelt ist. Für den 
Bereich der Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren liegt eine 
landesplanerische Anpassungsbestätigung vor. 
 
Bedenken der Fachbehörden zur Trinkwasserversorgung sind im Verfahren nicht 
vorgebracht worden. Insofern geht die Stadt Troisdorf davon aus, dass keine 
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konkrete Besorgnis besteht Der pauschale Vortrag, den Wohnbedarf mit einer 
Überbauung von Parkplätzen und einstöckigen Gewerbebauten oder den Umzug 
älterer alleinstehender Menschen in kleinere Wohnungen zu decken, ist nach 
Einschätzung der Stadt Troisdorf nicht geeignet, die Planrechtfertigung für die 
Wohnungsbaumaßnahmen, die zusammen mit der städtischen TroPark GmbH als 
Sofortprogramm entwickelt wurden, in ihrer Sinnhaftigkeit infrage zu stellen. 
 
 
B 1.8) Landwirtschaftskammer, Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis,  
 Gartenstraße 11, 50765 Köln 

hier: Schreiben vom 26.02.2019 (2.8) 
 

 
 
 

Beschlussentwurf zu B 1.8: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 26.02.2019 
eingegangene Stellungnahme B 1.8 wie folgt zu entscheiden:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Aus stadtentwicklungspolitischer 
Sicht der Stadt Troisdorf gibt es für eine Wohnbaulandmaßnahme dieser Größe nur 
sehr wenige Standortalternativen. Angesichts des aktuellen dringenden Wohnbedarfs 
und der hier möglichen raschen Umsetzbarkeit auf eigenen Flächen ist die 
Maßnahme nahezu alternativlos. Die Inanspruchnahme guter Böden wird in Kauf 
genommen und ist auch ohnehin schwer vermeidbar, da im Troisdorfer Stadtgebiet 
relativ oft gute Böden anzutreffen sind. 
 
 
B 1.9) Bezirksregierung Köln, Dezernat 54, Wasserwirtschaft, Gewässerschutz  
 Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 

hier: Schreiben vom 07.03.2019 (2.9) 
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Beschlussentwurf zu B 1.9: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 07.03.2019: 
eingegangene Stellungnahme B 1.9 wie folgt zu entscheiden:  
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Ein entsprechender Hinweis auf die 
Wasserschutzgebietsverordnung und Versickerungsanlagen ist im Bebauungsplan 
enthalten. Die Planung ist und wird mit der Unteren Wasserbehörde in jeder 
Planungsphase abgestimmt. 
 
B 1.10) Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, FB Hoheit  
 Zentrale Dienste, Krewelstr. 7, 53783 Eitorf 

hier: Schreiben vom 12.03.2019 (2.10) 
 

 
 
Beschlussentwurf zu B 1.10: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 12.03.2019 
eingegangene Stellungnahme B 1.10 wie folgt zu entscheiden:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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B 1.11) Rhein-Sieg-Kreis, Der Landrat, Referat Wirtschaftsförderung und  
 Strategische Kreisentwicklung –Fachbereich 01.3-, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 
 53721 Siegburg 

hier: Schreiben vom 12.03.2019 (2.11) 
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Beschlussentwurf zu B 1.11: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 12.03.2019 
eingegangene Stellungnahme B 1.11 wie folgt zu entscheiden:  
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Kreisstraßenbau und Straßenverkehr 
Der Bebauungsplan setzt zwei Anbindungen fest. Die Straßenausbauplanung des 
Anschlusses an den Schmelzer Weg in Form einer Rampe wird eng mit den 
zuständigen Dienststellen für Straßenbau und Straßenverkehr des Rhein-Sieg-
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Kreises abgestimmt. Die Anlage einer Linksabbiegespur ist bei der Bemessung der 
Verkehrsfläche vorgesehen. 
 
Erneuerbare Energien 
Die Festsetzungen zur Dachform (Flachdach) ermöglichen die Installation von 
Anlagen zur Nutzung von Solarenergie. Zur Wärmeversorgung ist der Einsatz 
erneuerbarer Energien vorgesehen wie Geothermie. 
 
Umwelt und Naturschutz 
Trinkwasserschutz/Wasserschutzgebiet 
Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan enthalten. 
 
Grundwassermessstellen 
Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan enthalten. 
 
Hochwasserschutz 
Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Abfallwirtschaft 
Ein entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan enthalten. 
 
Altlasten 
Eine Oberbodenuntersuchung (GBU GmbH, Alfter, 05.09.2019) kam zum Ergebnis, 
dass die aktuell untersuchten Bodenmischproben keinerlei Überschreitungen der 
Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für 
Wohngebiete aufzeigen. Es wurden auch keine Überschreitungen der Prüfwerte für 
den Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze festgestellt. Der Entwicklung eines 
Wohngebietes sowie dem Anbau von Nutzpflanzen steht demnach nichts entgegen. 
 
Schmutz-/Niederschlagswasserbeseitigung 
Die Niederschlagswasserbeseitigung wird im weiteren Verfahren mit der UWB 
abgestimmt. 
 
Bodenschutz 
Ein großer Teil des Plangebietes wird als Grünfläche gesichert, innerhalb derer 
Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden. Diese bisher als Ackerfläche genutzte 
Fläche wird ökologisch aufgewertet und sichert die natürlichen Bodenfunktionen. Die 
festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen dienen also auch dem Schutz des Bodens. 
 
Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung 
Der planungsbedingte Eingriff mit der Versiegelung von Flächen wird durch 
entsprechende Ausgleichmaßnahmen im Plangebiet minimiert und vollständig 
kompensiert. Eine naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung ist 
Bestandteil des landschaftspflegerischen Fachbeitrags und wird im Umweltbericht 
beschrieben. 
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B 1.12) Landschaftsverband Rheinland, Kaufm. Immobilienmanagement,  
 Haushalt, Gebäudeservice, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln 

hier: Schreiben vom 13.06.2019 (2.15) 
 

 
 
 

Beschlussentwurf zu B 1.12: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 13.06.2019 
eingegangene Stellungnahme B 1.12 wie folgt zu entscheiden:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
B 1.13) Bezirksregierung Köln, Dezernat 51, Landschaft/Fischerei,  
 Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 

hier: Schreiben vom 15.03.2019 (2.17) 
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Beschlussentwurf zu B 1.13: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.03.2019: 
eingegangene Stellungnahme B 1.13 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Geltungsbereich und Begründung zum FNP 
entsprachen der Detailschärfe FNP-Vorentwurf und sind zwischenzeitlich 
fortgeschrieben. Eingriffe wurden minimiert. Die Ausgleichsbilanzierung ist 
Bestandteil des landschaftspflegerischen Fachbeitrags/ Grünordnungsplans. Eine 
Artenschutzprüfung (ASP II) wurde durch das Büro Ginster erarbeitet. Laut 
Artenschutzprüfung vom November 2019 ergeben sich keine Verbotstatbestände 
gemäß § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG.  
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B 1.14) Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund 
hier: Schreiben vom 22.03.2019 (2.18) 
 

 
Beschlussentwurf zu B 1.14: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 22.03.2019 
eingegangene Stellungnahme B 1.14 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Leitungsbezeichnung in die 
Begründung aufgenommen.  
Durch einen Fachgutachter wurden die elektromagnetischen Feldimmissionen auf 
dem Plangebiet bestimmt (Messungen und Simulationsberechnungen zu 
Immissionen durch elektrische und magnetische Felder aufgrund einer benachbarten 
Hochspannungstrasse im Bereich des Plangebietes "Auf dem Grend" in Troisdorf-
Sieglar, Dr. Klaus Trost, Wissenschaftsladen Bonn e.V., Bonn, 29.03.2018). 
Im Ergebnis sind aufgrund der auf dem Plangebiet gemessenen Immissionen durch 
elektrische und magnetische Wechselfelder aus Sicht des vorsorgenden 
Gesundheitsschutzes für die zukünftigen Bewohner erhöhte Gesundheitsrisiken nicht 
zu erwarten. Dies gilt auch bei erheblichem Anstieg der Stromlast der benachbarten 
Hochspannungsleitungen. Es sind für den Bereich des Plangebietes keinerlei 
Schutzmaßnahmen gegen Immissionen durch niederfrequente elektromagnetische 
Felder erforderlich, jedoch könnten durch das Anpflanzen von Bäumen oder 
höherem Buschwerk zwischen der Hochspannungstrasse und der neuen Siedlung 
die Immissionen durch elektrische Felder auf dem Plangebiet auf praktisch null 
gesenkt werden. 
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B 1.15) Rhein-Sieg-Kreis, Der Landrat, Referat Wirtschaftsförderung und  
 Strategische Kreisentwicklung – Fachbereich 01.3, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 
 53721 Siegburg 

hier: Schreiben vom 10.04.2019 (Nachtrag des Rhein-Sieg-Kreises) (2.19) 
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Beschlussentwurf zu B 1.15: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 10.04.2019 
eingegangene Stellungnahme B 1.15 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Artenschutzprüfung wurde in 
Abstimmung mit der UNB überarbeitet. Als cef-Maßnahme für die Feldlerche wird 
außerhalb des Plangebietes eine mit der UNB abgestimmte produktionsintegrierte 
Maßnahme auf landwirtschaftlichen Flächen umgesetzt. 
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B 1.16) Amprion GmbH, Robert-Schumann-Straße 7, 44263 Dortmund  
 hier: Schreiben vom 04.09.2019 (2.21) 
 

 
 

 
 
 
Beschlussentwurf zu B 1.16: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 04.09.2019 
eingegangene Stellungnahme B 1.16 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die DB-Energie GmbH wurde im 
weiteren Verfahren beteiligt. (Siehe B 1.17)  
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B 1.17) DB Energie GmbH, Schwarzer Weg 100, 51149 Köln 
 hier: Schreiben vom 10.12.2019  

 
Beschlussentwurf zu B 1.17: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 10.12.2019 
eingegangene Stellungnahme B 1.17 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Schutzstreifen der Hochspannungsfreileitungen sowie die genannten Hinweise 
werden in den Bebauungsplan übernommen, damit diese bei der Durchführung des 
Bebauungsplanes beachtet werden.  
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B 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass im Rahmen der erneuten 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung nachfolgende 
Stellungnahmen vorgebracht worden sind, über die zu entscheiden ist. 
 
 
B 2.1) Private Einwendung  

hier: Schreiben vom 09.03.2019 (2.12) 
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Beschlussentwurf zu B 2.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 09.03.2019 
eingegangene Stellungnahme B 2.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Der Bebauungsplan übernimmt das bestehende Geh-, Fahr- und Leitungsrecht als 
entsprechend zu belastende Fläche, sodass die Zufahrt vom Schmelzer Weg aus 
planungsrechtlich freigehalten werden muss und weiterhin gesichert ist. 
 
B 2.2) Private Einwendung 

hier: Schreiben vom 11.03.2019 (2.13) 
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Beschlussentwurf zu B 2.2: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 11.03.2019 
eingegangene Stellungnahme B 2.2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Die Hinterlandbebauung wurde so umgeplant, dass jedes der Grundstücke durch die 
neue Straße (Planstraße 2) direkt erschlossen wird. 
 
Der Einzugsbereich der Kita ist nicht allein auf das Neubaugebiet beschränkt. Sie ist 
in zentraler und verkehrsgünstiger Lage geplant. Die Freiflächen der Einrichtung 
nutzen „im Knick“ eine für den Wohnungsbau ungünstig geschnittene Fläche aus. 
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Die Positionierung dient damit auch einem sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden.  
 
Im Anschluss an die Bestandsbebauung sind aus Gründen des  
Verkehrslärmschutzes dreigeschossige Gebäude geplant und im Bebauungsplan 
festgesetzt, um für die dahinterliegende niedrigere zweigeschossige Bebauung 
lärmberuhigte Bereiche zu schaffen. Die Festsetzung von drei Vollgeschossen wird 
für vertretbar gehalten. Das städtebauliche Konzept ist das Ergebnis eines langen 
Planungsprozesses, bei dem private und öffentliche Belange mit- und untereinander 
bestmöglich abgewogen wurden.  
 
 
B 2.3) Private Einwendung 

hier: Schreiben vom 13.03.2019 (2.14) 
  

 
 
Beschlussentwurf zu B 2.3: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 13.03.2019 
eingegangene Stellungnahme B 2.3 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Die grundsätzlichen Einwendungen wurden bereits im 
Flächennutzungsplanverfahren abgewogen. Die Kita wird wie in der Einwendung 
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favorisiert „im Knick“ vorgesehen und die Erschließung erfolgt über die 
Zufahrtsrampe. 
 
 
B 2.4) Private Einwendung 

hier: Schreiben vom 26.09.2019 (2.20)  
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Beschlussentwurf zu B 2.4: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 26.09.2019 
eingegangene Stellungnahme B 2.4 wie folgt zu entscheiden: 
 
Eine dritte Anbindung wie vorgeschlagen ist nach verkehrsgutachterlicher Prüfung 
nicht erforderlich. 
 
Die Erschließungskosten für die bestehende Straße „Auf dem Grend“ sind 
beitragsrechtlich abgerechnet. Die neuen Erschließungskosten werden im Rahmen 
eines Erschließungsvertrages mit der Stadt vom Vorhabenträger allein getragen. 
Baubedingte Schäden an der vorhandenen Straße sind vom Verursacher zu tragen. 
Eine Beweissicherung erfolgt routinemäßig durch Bestandsaufnahme vor Baubeginn. 
 
B 2.5) Einwendungen 

hier: Öffentliche Anhörung am 07.02.2019 
Zusammenfassung der Einwendungen (Protokoll siehe Anlage):  
 
Zunehmende Inanspruchnahme von Frei- und Grünflächen in großem 
Umfang.  
Errichtung eines Spielplatzes im Plangebiet? 
Ausgleich? 
 
Neubau einer Kindertagesstätte an der Haupterschließungsstraße erzeugt 
Kinderlärm in der Nachbarschaft. 
 
Lärmbelästigung 
Aus dem Publikum wird angeregt, reale Lärmmessungen vorzunehmen. Der 
Hauptlärm geht überwiegend von der Autobahnbrücke bzw. dem 
Fahrbahnübergang am Brückenlager der Autobahnbrücke über die Sieg aus. 
Dies könne aber in einer Berechnung nur schwer erfasst werden. 
 
Anzahl der Mehrfamilienhäuser im Gegensatz zum Vorentwurf erhöht? 

 
Kein ernsthaftes Interesse an einem Bürgerdialog zu erkennen. 
 
Sozialer Wohnungsbau geplant? 
 
Neuer Fuß- und Radweg geplant? 

 
Vorhandene und geplante Anbindung an Schmelzer Weg bergen hohes 
Potenzial für Unfälle. 
 
Straße „Auf dem Grend“ zu schmal, um als alleinige Erschließung für das 
Plangebiet zu fungieren. Besonders im Hinblick auf die zurzeit dort parkenden 
PKW. Es wurde angefragt, wo ein Parkplatz als Ersatz für die parkenden PKW 
entstehen soll. 
 
Die Anwohner befürchten durch die Verbreiterung der Straße „Auf dem 
Grend“ eine Enteignung der straßenseitigen Flurstücke und 
Erschließungskosten. 
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Beschlussentwurf zu B 2.5: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die in der öffentlichen Anhörung am 
07.02.2019 vorgebrachten Stellungnahmen B 2.5 wie folgt zu entscheiden: 
 
Inanspruchnahme von Frei- und Grünflächen 
Der Schaffung von Wohnraum als Ziel der Stadtentwicklung steht im Konflikt mit dem 
Schutz des Freiraums. Um in angemessener Weise einen substanziellen Beitrag zur 
Entlastung des Wohnungsmarktes auch in Troisdorf zu leisten, reicht eine alleinige 
Innenentwicklung im Stadtgebiet nicht aus. Daher strebt die Stadt Troisdorf eine 
Kombination von Innen- und Außenentwicklung an mit dem Ziel, dass die 
Außenentwicklung die Innenentwicklung möglichst nicht übersteigt und 
Außenentwicklungen unmittelbar an Ortsränder anschließend flächenschonend 
geplant werden, in einer erhöhten, aber situationsgerechten Dichte. 
 
Spielplatz 
Ein öffentlicher Spielplatz ist im Plangebiet in Verlängerung des Quartierplatzes 
geplant. Des Weiteren sind für die Mehrfamilienhäuser Kleinkinderspielplätze 
vorgesehen. 
 
Ausgleich 
Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen kann der Eingriff innerhalb 
des Plangebietes ausgeglichen werden. Es besteht nach Fertigstellung aller Flächen 
unter Abzug aus der Kompensationsermittlung des Bodens und der 
Kompensationsermittlung der Flächen zum Artenschutz (CEF Maßnahmen) ein 
ökologischer Überschuss, ermittelt nach Sporbeck / Ludwig. Es wird angestrebt den 
Wertpunkte Überschuss vom Bebauungsplanverfahren unabhängig als „Guthaben“ in 
einem Ökokonto anerkennen zu lassen. 
 
Kindertagesstätte 
Da Kinder nur tagsüber die Tagesstätte besuchen, findet abends und an den 
Wochenenden keine „Lärmbelästigungen“ statt, die im Übrigen als sozialadäquate 
Lebensäußerungen in Wohngebieten hinzunehmen sind. 
 
Lärmeinwirkungen auf das Plangebiet von der A 59 
Die schalltechnischen Verhältnisse und die Wirkung der Neubebauung wurden 
genau untersucht. Daraus abgeleitet ist neben dem passiven Schallschutz an den 
Gebäuden ein Schallschutzkonzept der architektonischen Selbsthilfe. Es sieht für alle 
Baufenster schallabgewandte Seiten einen Aufenthaltsbereich im Außenwohnbereich 
vor, soweit die Abnahme des Schallpegels durch Abstand zur Schallquelle oder die 
Schallabschattung von anderen Gebäuden nicht ausreicht. Im Rahmen des im 
Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen Ausbaus der A59 werden darüber hinaus 
aufgrund der planungsrechtlichen Ausweisung aktive Schallschutzmaßnahmen direkt 
an der Schallquelle nach der 16. BImSchV (Verkehrslämschutzverordnung) 
erforderlich, die sich auf das gesamte Wohngebiet positiv auswirken werden. 
 
Mehrfamilienhäuser 
Die höhere Geschossigkeit der Gebäude, zur Autobahn hin hat hinsichtlich des 
Schallschutzes einen positiven Effekt. 1-2 geschossige Gebäude leisten einen 
deutlich geringeren Beitrag. Die erste städtebauliche Variante mit den 
Reihenhäusern wurde im Zuge der Überarbeitung durch eine Blockbebauung in 



Seite - 75 - 

Form von Stadthäusern ersetzt. Durch den sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden entsteht durch die Staffelung der Gebäude eine höhere Dichte. 
 
Bürgerdialog 
Das ernsthafte Bemühen um einen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern 
dokumentiert die zweimalige frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit mit zwei von 
einem externen Moderator geleiteten Bürgerversammlungen. Mit den Anwohnern am 
Schmelzer Weg wurde ein konstruktiver Dialog in mehreren Gesprächen geführt. 
 
Sozialer Wohnungsbau 
Durch die TroPark sind teils frei finanzierte, teils geförderte Wohnungen geplant. Der 
Bebauungsplan kann vom Festsetzungsinstrumentarium keine direkten Regelungen 
treffen. 
 
Fuß- und Radweg 
Im Plangebiet sind sowohl straßenbegleitende als auch selbstständige Fuß- und 
Radwege geplant. 
 
Anbindung 
Vorhandene und geplante Knotenpunkte wurden gutachterlich untersucht und 
funktionieren im Ergebnis. Natürlich kann es vorkommen, dass bei einem 
Knotenpunkt ein erhöhtes Unfallrisiko besteht, wenn sich die Verkehrsteilnehmer 
nicht an die Geschwindigkeitsrichtlinien halten. 
 
Erschließung 
Durch die gewählte doppelte Erschließung reduziert sich der zusätzliche Verkehr in 
der Straße „Auf dem Grend“ soweit, dass das straßenbegleitende Parken in der 
Straße beibehalten werden kann. Ein Standort für einen Parkplatz, der diesen 
verdrängten ruhenden Verkehr hätte aufnehmen sollen, wurde deshalb nicht 
weiterverfolgt. 
 
Verbreiterung 
Eine Verbreiterung der Straße Auf dem Grend ist nicht vorgesehen. 
 



Seite - 76 - 

C) Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB (Offenlage) 
 
C 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des 
Planentwurfes die nachfolgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die zu entscheiden ist. 
 
C 1.1) RSAG AöR, Pleiser Hecke 4, 53719 Siegburg 

hier: Schreiben vom 18.02.2020 (3.1) 
 

 
 
Beschlussentwurf zu C 1.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 18.02.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
C 1.2) Netcologne 

hier: Schreiben vom 19.02.2020 (3.2) 
 

 
 
Beschlussentwurf zu C 1.2: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 19.02.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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C 1.3) PLEDOC GmbH, Gladbecker Straße 404, 45326 Essen 
hier: Schreiben vom 20.02.2020 (3.4) 
 

 
 
Beschlussentwurf zu C 1.3: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 20.02.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.3 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
C 1.4) Bezirksregierung Köln, Dezernat 54- Wasserwirtschaft,  

Robert-Schumann-Str. 51, 52066 Aachen 
hier: Schreiben vom 26.02.2020 (3.5) 
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Beschlussentwurf zu C 1.4: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 26.02.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.4 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Genehmigungs- und Verbotstatbestände sowie die Schutzbestimmungen der 
Wasserschutzgebietsverordnung Troisdorf-Eschmar werden beachtet. Ein 
entsprechender Hinweis ist im Bebauungsplan enthalten.  
 
Die genannte Ethylen Rohrfernleitungsanlage einschließlich ihres Schutzstreifens 
liegt außerhalb des Plangebietes und wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. 
 
C 1.5) DB Energie GmbH, Schwarzer Weg 100, 51149 Köln 
  hier: Schreiben vom 27.02.2020 (3.6) 

 

 
 
Siehe Schriftverkehr unter: B 1.17 
 
Beschlussentwurf zu C 1.5: 
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Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 27.02.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.5 wie folgt zu entscheiden: 
 
Siehe Beschlussentwurf zu B 1.17 
 
C 1.6) Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg,  

Außenstelle Köln, Deutz-Kalker-Straße 18-26, 50679 Köln 
hier: Schreiben vom 02.03.2020 (3.7) 

 
 
Beschlussentwurf zu C 1.6: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 02.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.6 wie folgt zu entscheiden: 
 
I: Die Hinweise wurden berücksichtigt. 
II: Die Hinweise wurden berücksichtigt. 
III: Die im Protokoll zum Termin am 06.08.2019 festgehaltenen Ergebnisse wurden in 
der Planung berücksichtigt. 
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IV: Mögliche Eingriffe in die Hochspannungsfreileitungen bzw. Umlegungen der 
Leitungen sind Bestandteil des Feststellungsverfahrens zum Ausbau der A 59. Der 
Bebauungsplan macht die Planung nicht unmöglich, da Reserven für eine näher an 
das Baugebiet heranrückende Trasse bestehen. Darüber hinaus besteht alternativ 
die Möglichkeit, beide Leitungen auf höheren Masten gemeinsam zu führen. Die 
Stadt weist aber auch darauf hin, dass die Wohnbaufläche schon seit 2016 im 
Flächennutzungsplan als vorbereitendem Bauleitplan dargestellt ist und 
Planfeststellungen zum Ausbau der A59 auf die bereits laufenden und 
abgeschlossenen Planungen der Stadt Troisdorf Rücksicht nehmen müssen, soweit 
diese einvernehmlich im Flächennutzungsplan abgestimmt sind. 
V: Der Feldweg über den Schmelzer Weg zur Autobahn wird im Bereich der neuen 
Anbindung des Plangebietes umgelegt und in der vorhandenen Qualität und 
Ausdehnung wiederhergestellt. 
 
 
C 1.7) Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 –Verkehr, Zeughausstr. 2-10,  

50667 Köln 
hier: Schreiben vom 05.03.2020 (3.8) 

 

 
Beschlussentwurf zu C 1.7: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 05.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.7 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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C 1.8) Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Südwestpark 35, 90449 Nürnberg 
hier: Schreiben vom 09.03.2020 (3.10) 

 

 

 
 
Beschlussentwurf zu C 1.8: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 09.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.8 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Gebäudehöhen liegen mit maximal 14 m bei 
den drei- bis viergeschossigen Gebäuden noch 12 m unterhalb der niedrigsten Höhe 
der Richtfunkstrecke. Eine Beeinträchtigung der Richtfunkstrecken nach Umsetzung 
der Planung ist nicht erkennbar. 
 
Für die Bauarbeiten kommen bei viergeschossigen Gebäude in der Regel Kräne mit 
Höhen von 23 bis max. 30 m zum Einsatz. Die TroPark GmbH wird darauf 
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hingewiesen, im Rahmen der Ausschreibung zur Bauausführung in Rücksprache mit 
dem Richtfunkstreckenbetreiber eine Deckelung der Kranhöhe auf 26 m zu 
berücksichtigen, um entsprechend die Kalkulation und den Bauablauf daraufhin 
abzustimmen.  
 
 
C 1.9) Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen  
           der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn 

hier: Schreiben vom 09.03.2020 (3.11) 
 

 
 
Beschlussentwurf zu C 1.9: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 09.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.9 wie folgt zu entscheiden: 
 
Siehe Beschlussentwurf zu B 1.2 
 
 
C 1.10) Vodafone GmbH, D2-Park 5, 40878 Ratingen 

hier: Schreiben vom 12.03.2020 (3.12) 

 
 
Beschlussentwurf zu C 1.10: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 12.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.10 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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C 1.11) Abwasserbetrieb Troisdorf, Poststraße 105, 53840 Troisdorf 
hier: Schreiben vom 09.03.2020 (3.13) 

 

 
 
Beschlussentwurf zu C 1.11: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 09.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.11 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt und in den Hinweisen aufgenommen. 
Durch die zeichnerischen Festsetzungen im Bebauungsplan zu Ausbauhöhen der 
öffentlichen Straßen in Verbindung mit der textlichen Festsetzung, dass die privaten 
Grundstücksflächen an die festgesetzte Verkehrsfläche so anzugleichen sind, dass 
diese an der Straßenbegrenzungslinie auf einem Niveau an die Straßenhöhe 
anschließen, ist gewährleistet, dass die Erdgeschossfußbodenhöhe oberhalb der 
Rückstauebene liegt.  
 
 
C 1.12) Amprion GmbH, Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund 

hier: Schreiben vom 09.03.2020 (3.14) 
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Beschlussentwurf zu C 1.12: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 09.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.12 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Siehe Beschlussentwurf zu A 1.2. 
 
Die Hinweise zu Wuchshöhen der Gehölze im Bereich der Schutzstreifen wurden in 
der Planung bereits berücksichtigt. Im Schutzstreifenbereich bestehen gemäß denn 
textlichen Festsetzungen Aufwuchsbeschränkungen. Neuanpflanzungen dürfen eine 
Endwuchshöhe von 3,5 m nicht überschreiten. Im Rahmen der 
Pflanzenvorschlagsliste entsprechend der grünordnerischen Festsetzungen wurden 
zudem nur Gehölzarten ausgewählt, die eine Wuchshöhe von 4-7 m nicht 
überschreiten. 
 
Die „Hinweise zum Schutz von Versorgungsanlagen“ und die erforderlichen 
Abstände zu Bauteilen der Leitungen wurden in den Plan aufgenommen. 
 
 
C 1.13) Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, Krewelstr. 7, 

53783 Eitorf 
hier: Schreiben vom 16.03.2020 (3.15) 

 

 
Beschlussentwurf zu C 1.13: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 16.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.13 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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C 1.14) Rhein-Sieg-Kreis, Fachbereich 01.3, Kaiser-Wilhelm-Platz 1,  
53721 Siegburg 
hier: Schreiben vom 18.03.2020 (3.16)  
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nachträglich: Schreiben vom 27.04.2020 
 

 
 
Beschlussentwurf zu C 1.14: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 18.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.14 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird im Wesentlichen berücksichtigt. 
 
Natur-, Landschafts- und Artenschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Verortung der Ausgleichsflächen und die Beschreibung der Pflege wurden im 
Grünordnungsplan (GOP) ergänzt. Die Ausgleichsfläche A2 soll in Randbereichen 
durch Anwohner gezielt benutzt werden können. Für Kernbereiche der 
Ausgleichsfläche soll durch gezielte Verwendung geeigneter Gehölze ein Zutritt für 
Nutzer eher erschwert werden.  
Die Diskrepanz der Flächengrößen rühren möglicherweise von den für erforderlich 
ermittelten Flächengrößen der ASP und den im Bebauungsplan festgesetzten und in 
den GOP übernommenen Flächen, die nach oben abweichen können. Die 
Flächengröße von 1,3 ha wurde in der ASP auf 1,27 ha korrigiert. 
Die Namensnennung des Bewertungsverfahrens von Eingriffen in den Boden ist im 
GOP korrigiert worden. Die Anmerkungen zu den Tabellen wurden entsprechend der 
Kompensationsermittlung von Bodeneingriffen überarbeitet.  
 
Bodenbelastungen 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Auch wenn die Notwendigkeit der Abdeckung mit unbelastetem Bodenmaterial aus 
fachlicher Sicht nicht gegeben ist, wird an einer Abdeckung aus Vorsorgegründen 
festgehalten.  
 
Grundwassermessstellen 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Der Hinweis zu den Grundwassermessstellen wird entsprechend in der Zeichnung 
angepasst. 
 
Niederschlagswasserbeseitigung 
Die in der Stellungnahme genannte Anlage der DB befindet sich nicht im Plangebiet. 
Eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Versickerungsanlage wird rechtzeitig vor 
Baubeginn beantragt. 
 
Anpassung an den Klimawandel 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Aus dem Integrierten 
Klimaschutzkonzept der Stadt Troisdorf wurden verschiedene Maßnahmen 
ausgewählt, die in Troisdorf mit Vorrang umgesetzt werden sollen. Für die 
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Bauleitplanung sind davon insbesondere die Maßnahmen bedeutsam, die den 
Ausbau der Geothermie- und der Solarenergienutzung sowie der Abwärmenutzung 
im Stadtgebiet zum Ziel haben 
 
Kreisstraßenbau 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Angebotsverbesserung wird 
von der Stadt Troisdorf begrüßt. 
 
Mobilitätsmanagement 
 
Für das Plangebiet sind ebenerdige, überdachte Fahrradabstellplätze im Bereich der 
Mehrfamilienhäuser angedacht und planungsrechtlich auch zulässig. Die öffentlichen 
Räume sind ausreichend bemessen, um hier Carsharing-Angebote umzusetzen. 
Entsprechende Anbieter werden noch geprüft. Eine Öffentliche Ladesäule und 
Standplätze für E-Bike- und Lastenfahrrad-Sharing werden im Plangebiet umgesetzt. 
Die in der Stellungnahme genannten 2 Stellplätze je Wohneinheit sind hier nicht 
vorgesehen, um einem zeitgemäßen Mobilitätskonzept gerecht zu werden. 
 
C 1.15) Vodafone NRW GmbH, Postfach 102028, 34020 Kassel 

hier: Schreiben vom 19.03.2020 (3.17) 
 

 
 
Beschlussentwurf zu C 1.15: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 19.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.15 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
C 1.16) Landschaftsverband Rheinland, Kaufm. Immobilienmanagement,  

Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln 
hier: Schreiben vom 20.03.2020 (3.20) 

 

 
Beschlussentwurf zu C 1.16: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 20.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.16 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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C 1.17) Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland LV NRW (BUND) e.V. 
Kreisgruppe Rhein-Sieg-Kreis, Steinkreuzstraße 10/14,  
53757 Sankt Augustin 
hier: Schreiben vom 20.03.2020 (3.21) 
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Beschlussentwurf zu C 1.17: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 20.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.17 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Eine entsprechende Verwaltungsvorschrift geht nur bei Industriegebieten oder 
ähnlichen Kategorien von erheblicher Belastung aus. 
 
Nach Fertigstellung der Planung werden die verbliebenen Flächen in ihrer 
ökologischen Wertigkeit soweit aufgewertet, dass der Eingriff im Plangebiet 
überkompensiert wird (siehe Bilanz). Die Siegaue als FFH Gebiet verfügt über einen 
ausreichenden Schutzkorridor/ Puffer zum geplanten Bebauungsgebiet. 
 
Bei einem Abstand von mehr als 300 m zu FFH Gebieten ist nicht von erheblichen 
Beeinträchtigungen durch Wohngebiete auszugehen. Die Beweislast der 
Erheblichkeit dürfte sich mit der Nutzung als Wohngebiet ausschließen, zumal durch 
die Ausgleichsflächen innerhalb des Bebauungsplangebietes bereits Puffer 
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geschaffen worden sind. Die Verwaltungsvorschrift VV Habitatsschutz geht nur bei 
Industriegebieten oder ähnlichen Kategorien von erheblicher Beeinträchtigung aus. 
Eine FFH Prüfung ist damit nicht erforderlich. Das bestehende FFH- Gebiet verfügt 
damit über ausreichenden Schutzabstand. Eine FFH Prüfung ist entsprechend 
aktueller Rechtsprechung nur bei Annahme eines erheblichen Eingriffs 
durchzuführen. Die aktuellen Flächen stellen sich als Ackerflächen zwischen der 
Autobahn, Hochspannungsleitung und einer bestehenden Einfamilienhausbebauung 
dar, insofern kann von bereits vorbelasteten Flächen ausgegangen werden 
 
Der Grünzug der durch den Regionalplan vorgesehen ist, bleibt bei Umsetzung der 
Planung in großen Teilen erhalten, das Grundwasser wird durch ausreichende 
Schutzabstände und durch oberflächennahe Versickerung weiterhin geschützt. 
Seitens der Versorgungsträger gibt es keine Hinweise, dass die Versorgung mit 
Trinkwasser nicht gesichert sei. Durch Regenwasserversickerung aus unbelasteten 
Flächen über die belebte Bodenschicht wird das Grundwasser weiterhin 
angereichert.  
 
Der Agrarraum geht in einem unauflösbaren Zielkonflikt in der Abwägung der 
widerstreitenden Belange zu Gunsten von Wohnraum und ökologisch hochwertigen 
Grünflächen verloren. Troisdorf ist Teil einer Region mit guter wirtschaftlicher 
Entwicklung, einer auch mittelfristig weiter zunehmenden Bevölkerung und daraus 
resultierend weiter anhaltendem Wohnbedarf. Ein gutes Angebot an Wohnungen ist 
für Troisdorf als größte Stadt im Rhein-Sieg-Kreis ein wichtiger Standortfaktor.  
Ein Widerspruch zu den Zielen der Regionalplanung wird nicht gesehen, die 
Anpassung der Planung an die Ziele der Regionalplanung wurde durch die 
Bezirksregierung bestätigt. Das Plangebiet ist bereits im Flächennutzungsplan der 
Stadt als Wohnbaufläche dargestellt, die Abwägung zugunsten einer Wohnbebauung 
hat bereits stattgefunden. 
 
Dies trifft auch auf den angeregten Klimaschutzwald als Erholungsbereich 
beiderseits der A 59 zu. Die Stadt Troisdorf hat auf diesen Flächen die Idee einer 
Landesgartenschau geprüft. Hauptproblem ist die Verlärmung der Fläche, die nur in 
einem Teilabschnitt gelöst werden konnte. Ansonsten stehen aktiven 
Schallschutzvorkehrungen unter- und überirdische Versorgungsleitungen, die 
gebündelt an der Autobahn verlaufen, entgegen. Die Stadt Troisdorf ist aus eigener 
Kraft nicht in der Lage, Hochspannungsleitungen zu verlegen. Auch im Rahmen 
einer Landesgartenschau wären solche Maßnahmen kaum möglich gewesen. Somit 
ist die Fläche aufgrund des fehlenden Lärmschutzes als Erholungsfläche nicht 
geeignet. Da nach der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) anders als 
nach der DIN 18.005 (Schallschutz im Städtebau) für Grünflächen beim Ausbau der 
A 59 kein Anspruch auf Lärmschutz besteht und die Flächen geeignet und verfügbar 
sind, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, ist im Flächennutzungsplan 
eine Entscheidung zugunsten einer Wohnbaufläche gefallen. So kann einerseits dem 
dringenden Wohnbedarf Rechnung getragen werden und andererseits können die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für aktive Schallschutzvorkehrungen im Zuge 
des Ausbauvorhabens der A 59 geschaffen werden. So wird den Bürgerinnen und 
Bürgern in Sieglar später zugleich ein schallgeschützter parkartiger Grünsaum als 
Erholungsfläche zur Verfügung gestellt, der auch die Siegaue von 
Erholungssuchenden entlastet.  
 
Das Plangebiet liegt innerhalb von potentiellen Überflutungsflächen bei 100-jährigem 
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Extremhochwasser und Deichbruch. Wie in der Stellungnahme beschrieben wird in 
diesem Extremfall mit einer mäßigen Überflutung des Plangebietes gerechnet. Ohne 
Deich sind große Teil des Sieglarer Ortskerns von einer Überflutung betroffen, 
sodass wirksame Hochwasserschutzeinrichtungen, die regelmäßig der Gefahrenlage 
angepasst werden, schon seit geraumer Zeit Voraussetzung für eine 
Siedlungsentwicklung sind.  
 
Siehe auch Beschlussentwürfe zu A 1.13) und B 1.7). 
 
 
C 1.18) Landwirtschaftskammer, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, Gartenstraße 11,  

50765 Köln 
hier: Schreiben vom 23.03.2020 (3.22) 

 

 
 
Beschlussentwurf zu C 1.18: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 23.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.18 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Der Nutzung als Wohnbaugebiet wird Vorrang gegeben vor der Nutzung durch die 
Landwirtschaft entsprechend der Entwicklungsziele 7.5.1/ 7.5.2 des LEP, damit dem 
großen Bedarf an Wohnfläche entsprochen werden kann. Mit der zukünftigen 
Nutzung als Wohngebiet und mit dem Ziel einer klimaneutralen Siedlung unter 
Schaffung großzügiger Freiflächen mit hoher ökologischer Wertigkeit wird der Boden 
nur in Teilen versiegelt. Ein Großteil der Bodenfunktion wird erhalten und durch die 
Nutzung als Grünfläche sogar deutlich verbessert. 
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C 1.19) Bezirksregierung Köln, Dezernat 51 – Landschaft / Fischerei, 50606 Köln 
hier: Schreiben vom 01.04.2020 (3.23) 

 

 
Beschlussentwurf zu C 1.19: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 01.04.2020 
eingegangene Stellungnahme C 1.19 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Die Begrünung von Parkbuchten, straßenbegleitende Begrünung sowie die 
Eingrünung des Regenrückhaltebeckens ist bereits in die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes sowie in den GOP aufgenommen worden. Gleiches gilt für die 
ausreichende abwechslungsreiche Bepflanzung der Grünflächen A1. 
Mit dem folgenden Passus aus dem GOP ist dem Wunsch nach geeigneten 
Leuchtmitteln entsprochen worden: Es ist die vorsorgliche Beleuchtung von Wegen 
und Verkehrsflächen mit nach oben abgeschirmten LED-Leuchtmitteln mit 
warmweißen Leuchtmitteln vorzusehen. Diese LED-Leuchtmittel weisen eine nur 
sehr geringe Anziehungskraft auf Insekten und somit auf Fledermäuse aus, so 
können Kollisionsopfer, insbesondere im Hinblick auf die angrenzenden Straßen, 
vermieden werden. 
Die südlich der Straße „Auf dem Grend“ stehenden Gehölze können aus baulichen 
Gründen (Bau von Zufahrten und Ausbildung von Anschlusshöhen) nicht erhalten 
werden. 
 
C 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des 
Planentwurfes nachfolgende Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen 



Seite - 107 - 

sind, über die zu entscheiden ist. 
 
 
C 2.1) Private Einwendung 

hier: Schreiben vom 08.03.2020 (3.9) 
 

 
 
Beschlussentwurf zu C 2.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 08.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 2.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Die Errichtung eines 5-6-Familienhauses ist in dem genannten Bereich nicht das Ziel 
der Planung. Die Lage der Straße dient der Umsetzbarkeit der Planung ohne 
Umlegungsverfahren. Mit dieser Lage ist gesichert, dass jeder 
Grundstückseigentümer für sich individuell über die Bebauung seines Grundstücks 
entscheiden kann. Die Baugrenzen orientieren sich an einer üblichen Bautiefe im 
Sinne der Gleichbehandlung der Eigentümer.   
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C 2.2) Private Einwendung 
hier: Schreiben vom 09.03.2020 (3.18) 
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Beschlussentwurf zu C 2.2: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 09.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 2.2 wie folgt zu entscheiden: 
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Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
A) bis C):  

Der vorliegende städtebauliche Entwurf ist Ergebnis eines langen 
Planungsprozesses, in dem private und öffentliche Belange miteinander und 
untereinander abgewogen werden mussten. Die dreigeschossige Bebauung dient 
einer angemessenen Dichte der Neubebauung zum schonenden Umgang mit Grund 
und Boden. Daher ist auch der Wert einer Grünfläche im Baugebiet angesichts der 
angrenzenden großen Grünflächen kritisch geprüft worden mit dem Ergebnis, dass 
eine Bebauung als effektiver angesehen wird. Die geplante durchgehende Straße hat 
Orientierungs- und Kostenvorteile und Vorteile in der Umsetzung.  
 
D): Der Sichtschutzwall war Bestandteil der Planung, die am 
Eigentümerinformationsabend am 10.04.2018 vorgestellt wurde. In der 
Bürgerinformationsveranstaltung am 07.02.2019 wurde dieser nicht mehr dargestellt, 
da der Wall aus Lärmschutzgründen nicht erforderlich ist. Inwieweit aus 
Billigkeitsgründen die Herstellung eines Sichtschutzes durch die Stadt erfolgt, wird im 
Rahmen der Durchführung des Bebauungsplanes geprüft und entschieden.  
 
 
C 2.3) Private Einwendung 

hier: Schreiben vom 19.03.2020 (3.19) 
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Beschlussentwurf zu C 2.3: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 19.03.2020 
eingegangene Stellungnahme C 2.3 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Immissionsschutz: 
Durch einen Fachgutachter wurde ein Lärmgutachten erarbeitet, das insbesondere 
die Einwirkungen durch Verkehrslärm auf das Plangebiet untersucht hat. Im Ergebnis 
gilt, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 im gesamten Plangebiet 
überschritten werden. Ein Schallschutzkonzept sieht neben passivem Schallschutz 
am Gebäude für jedes Baufenster, dass keinen ausreichenden Abstand zur 
Schallquelle hat oder im Schallschatten anderer Gebäude liegt, einen 
Aufenthaltsbereich im Außenwohnbereich vor, der im eigenen Schallschatten liegt. 
Lärmschutz entlang der Autobahn wird im Rahmen der Realisierung des 
Autobahnausbaus A 59 erfolgen, so dass ab diesem Zeitpunkt auch ein aktiver 
Schallschutz eintritt. Erst dann können die Schallschutzmaßnahmen auf dem 
Ausbreitungsweg wie Lärmschutzwände oder Lärmschutzwälle so nah an der 
Schallquelle errichtet werden, dass diese effektiv sind.  
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Der genannte Lärm-/Sichtschutzwall war Bestandteil der Planung, die am 
Eigentümerinformationsabend am 10.04.2018 vorgestellt wurde. In der 
Bürgerinformationsveranstaltung am 07.02.2019 wurde dieser nicht mehr dargestellt, 
da der Wall aus Lärmschutzgründen nicht erforderlich ist. Eine freiwillige Herstellung 
eines Sichtschutzes durch die Stadt ist davon unberührt. 
 
Wegen der Nähe zu Hochspannungsfreileitungen wurden zudem durch einen 
Fachgutachter die elektromagnetischen Feldimmissionen bestimmt: Im Ergebnis sind 
aufgrund der auf dem Plangebiet gemessenen Immissionen durch elektrische und 
magnetische Wechselfelder aus Sicht des vorsorgenden Gesundheitsschutzes für 
die zukünftigen Bewohner erhöhte Gesundheitsrisiken nicht zu erwarten. Dies gilt 
auch bei erheblichem Anstieg der Stromlast der benachbarten 
Hochspannungsleitungen. Es sind für den Bereich des Plangebietes keinerlei 
Schutzmaßnahmen gegen Immissionen durch niederfrequente elektromagnetische 
Felder erforderlich, jedoch könnten durch das Anpflanzen von Bäumen oder 
höherem Buschwerk zwischen der Hochspannungstrasse und der neuen Siedlung 
die Immissionen durch elektrische Felder auf dem Plangebiet auf praktisch null 
gesenkt werden. 
 
Tiere und Pflanzen: 
Nach gutachterlicher Einschätzung kommen im Plangebiet keine wertgebenden 
Biotope und Lebensräume vor. Die geplante Siedlungserweiterung führt auch zu 
keiner Verletzung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände. Artenschutzrechtliche 
Vorschriften werden eingehalten, sodass keine besonders und/oder streng 
geschützten Tiere und Pflanzen in ihrem Lebensraum beeinträchtigt werden. Durch 
die Umsetzung des Bebauungsplanes werden keine Verbotstatbestände für 
Fledermäuse ausgelöst, da keine Wochenstuben, Sommer- oder Winterquartiere 
bzw. essentiellen Jagdhabitate zerstört oder nachhaltig beeinträchtigt werden. 
Maßnahmen sind für Fledermäuse daher nicht erforderlich. Für die 
planungsrelevante, auf Freiflächen brütende Feldlerche sind mit dem Verlust von 
Brutstätten durch Überbauung und Störungen zunächst artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände zu erwarten, die durch Maßnahmen zur Verbesserung von 
Bruthabitaten im Umfeld jedoch ausgeräumt werden können. Ein Vorkommen des 
Eisvogels konnte nicht nachgewiesen werden. 
 
Boden: 
Durch die Planung werden fruchtbare Böden in Anspruch genommen, die der 
landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Die vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen tragen zu einer Verbesserung von Bodenfunktionen bei. 
Wertgebenden Biotope und Lebensräume kommen im Plangebiet nicht vor. 
 
Wasser: 
Die Bodenverhältnisse im Plangebiet wurden hinsichtlich der Möglichkeiten für eine 
schadlose Niederschlagswasserbeseitigung untersucht und eine 
entwässerungstechnische Fachplanung erstellt. Das im Plangebiet anfallende 
Niederschlagswasser wird in ein zentrales Versickerungsbecken abgeleitet und 
belastet nicht das bestehende Kanalsystem. Im Starkregenfall wird das Wasser in die 
östliche private Grünfläche geleitet und kann dort zurückgehalten und versickert 
werden. Eine Überflutung der vorhandenen Grundstücke und ihrer Keller durch aus 
dem Neubaugebiet abfließendes Regenwasser kann ausgeschlossen werden. 
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Klima/Luft: 
Das Vorhaben führt zu keiner merklichen Veränderung der lokalklimatischen 
Funktionen. Die verbleibenden Freiflächen zwischen dem geplanten Wohngebiet und 
der A 59 haben auch weiterhin eine ausreichende Funktion als nächtliche 
Frischluftschneise im Stadtgebiet. Nachteilige Auswirkungen auf das lokale Klima 
treten in der Folge der Bebauung nicht ein. 
 
Wertminderung: 
Eine Wertminderung der Grundstücke im Plangebiet durch die Planung ist nicht 
erkennbar oder allenfalls als geringfügig anzusehen.  
 
 
II. Satzungsbeschluss 
 
Nach Behandlung der Stellungnahmen beschließt der Rat der Stadt Troisdorf den 
Bebauungsplan S 195 für den Stadtteil Troisdorf-Sieglar, Bereich Auf dem Grend, 
Schmelzer Weg, östlicher Ortsrand zur BAB A 59, Feldweg parallel zum 
Mühlengraben entsprechend den vorgenannten Einzelbeschlüssen zu ändern. Da 
von der Planänderung Dritte nicht betroffen sind, ist ein ergänzendes Verfahren 
(erneute Offenlage, eingeschränktes Beteiligungsverfahren) nicht erforderlich.  
 
Der Rat beschließt in dieser geänderten Fassung den Bebauungsplan S 195 für den 
Stadtteil Troisdorf- Sieglar, Bereich Auf dem Grend, Schmelzer Weg, östlicher 
Ortsrand zur BAB A 59, Feldweg parallel zum Mühlengraben als Satzung 
(§ 10 Abs. 1 BauGB). Die auf Landesrecht beruhenden Festsetzungen (§ 86 BauO 
NRW / § 44 LWG NRW) werden gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 4 BauO 
NRW / i.V.m. § 44 Abs. 2 LWG NRW in den Bebauungsplan aufgenommen. Die 
genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist in der Planzeichnung festgesetzt. Der 
Rat beschließt ferner die in der DS-Nr. 2020/0440 enthaltene geänderte Begründung 
des Planes (§ 9 Abs. 8 BauGB), die allen Ratsmitgliedern am 28.05.2020 
stattgefundenen Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses zugestellt worden ist.  
 
Die in der Drucksache enthaltene zusammenfassende Erklärung wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
Hinweis:  
Der Bebauungsplan hängt in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
anstelle der Ratssitzung mit der Begründung zur Einsichtnahme aus. Weitere 
Exemplare können bei Bedarf jederzeit vor der Sitzung beim Stadtplanungsamt 
angefordert werden. 
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Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Keine 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan S195 wurde im 
Stadtentwicklungsausschuss am 27.11.2014 gefasst (Vorlage DS-Nr. 2014/894).  
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist der im Handlungskonzept Wohnen 
ermittelte Wohnbauflächenbedarf. Um der anhaltend hohen Nachfrage nach 
infrastrukturell erschlossenem, neuem Wohnbauland gerecht zu werden, sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine maßvolle Erweiterung des östlichen 
Siedlungsrandes von Sieglar geschaffen werden. 
 
 

Am 15.11.2017 wurden zwei Varianten dem Ausschuss vorgestellt. Mit diesem 
Planungsstand wurde die Verwaltung beauftragt, die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB durch eine Anhörung frühzeitig zu beteiligen. Der erste 
Bürgerinformationsabend fand am 22.02.2018 statt. Anschließend erfolgte die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 
23.02.2018 bis 22.03.2018. Im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung erfolgte ein 
erstes Eigentümergespräch am 12.04.2018. 

Am 29.11.2018 wurde mit dem überarbeiteten Entwurf eine erneute Beteiligung der 
Öffentlichkeit und Behörden § 3  (1)  u. §  4  (1)  BauGB im 
Stadtentwicklungsausschuss beschlossen. Der zweite Bürgerinformationsabend 
wurde am 07.02.2019 durchgeführt und die erneute frühzeitige Beteiligung erfolgte 
vom 08.02.19 bis einschließlich 12.03.2019. 

Ein zweites Eigentümergespräch mit den betroffenen Anliegern fand am 12.06.2019 
statt. Aufgrund der Einwände gegen die Stichstraße wurde die Planung im Bereich 
der privaten Flächen überarbeitet. Die Erschließung wurde komplett auf die 
Flurstücke der TroPark GmbH verlegt und entsprechend die Planung angepasst. 

Parallel wurde die Bezirksregierung bzgl. der geringen Anpassung/Erweiterung 
aufgrund der Zufahrtsrampe im Bereich der Bauflächenabgrenzung schriftlich 
angefragt. Aus Sicht der raumordnerischen Zielsetzung sieht die BezReg keinen 
Hinderungsgrund, wenn eine Einigung mit der unteren Naturschutzbehörde erzielt 
wird. Da die uNB keine Bedenken hat, wird mit der Erweiterung weitergeplant. 
Parallel zum Bebauungsplan, wird der Flächennutzungsplan in einer 2- Änderung 
entsprechend angepasst. 

Das überarbeitete städtebauliche Konzept wurde am 04.09.2019 im 
Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Das Konzept respektiert die wesentlichen 
Planungszwänge und Anregungen aus den frühzeitigen Beteiligungen: 

· da die Eigentümer der nördlichen privaten Flurstücke keine Zerschneidung 
ihrer Grundstücke wünschten, ist die Stichstraße samt Wendehammer aus der 
Planung herausgenommen worden  
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· das Gebiet hat ein attraktives zentral gelegenes Entrée bekommen. Die 
Erschließung der Privatgrundstücke erfolgt nun über eine südlich gelegene 
Anliegerstraße mit Mischverkehrsfläche. Im Bereich der KITA trifft die 
Anliegerstraße wieder auf die Haupterschließungsachse. 

 

· die Erschließungsvarianten zur verkehrlichen Anbindung an den Schmelzer 
Weg wurden untersucht und bewertet. Die Präferenz der Verwaltung liegt hier 
aufgrund der höheren Leistungsfähigkeit (bessere Zu- und Abfahrtsmöglichkeit in 
alle Richtungen und für alle Fahrzeugarten, sowie hoher Entlastungswirkung) bei 
der Rampenlösung.  

 

· nach Rücksprache mit dem Jugendamt und neuer Betrachtung des 
städtebaulichen Entwurfs wurde der Standort für die Kindertageseinrichtung zentral 
im „Knick“ vorgesehen,  

 

· Die TroPark als Vorhaben- und Erschließungsträger ist in Abstimmung mit 
dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie über die 
Zulassung des Bebauungsplangebietes als Klimaschutzsiedlung und bezieht 
städtebauliche und architektonische Anforderungen an den Klimaschutz in Ihre 
Planung ein. Die vorgesehene Energieversorgung über das Geothermienetz in 
Verbindung mit einem hohen Anteil von Photovoltaik entspricht in hohem Maße dem 
Gedanken der klimaschonenden Siedlungsentwicklung. 

 
Im Zuge der Erstellung des Bebauungsplanes wurde die notwendige 
Versickerungsanlage in den Geltungsbereich aufgenommen. Das Plangebiet umfasst 
nun eine Fläche von rd. 13 ha. Im Flächennutzungsplan soll die Darstellung der 
landschaftsintegrierten Versickerungsanlage als schwimmendes Planzeichen 
integriert werden.  
 
Die Offenlage des Entwurfs erfolgte in der Zeit vom 17.02.2020 bis einschließlich 
20.03.2020. Die in der Offenlage eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen 
sind im Rahmen einer Abwägung abschließend zu behandeln, ebenso die in der 
frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen. 
 
Aufgrund der Stellungnahme der Amprion GmbH zur maximalen Wuchshöhe wurde 
im GOP bei der Maßnahme 8 die Pflanzenvorschlagsliste ergänzt. 
 
Aus der Behandlung der Stellungnahme des Rhein-Sieg-Kreises ergeben sich 
redaktionelle Änderungen. In der ASP wurde die Flächengröße 1,3 ha auf 1,27 ha 
korrigiert. Die Anmerkungen zu den Tabellen wurden entsprechend der 
Kompensationsermittlung von Bodeneingriffen überarbeitet. Des Weiteren wurde der 
Hinweis zu den Grundwassermessstellen berücksichtigt und entsprechend in der 
Zeichnung angepasst. 
 
 
Die gesamten Gutachten, die bereits in der Offenlage als Druckversion in der 
Einladung vorzufinden waren, werden in diesem Verfahrensschritt nur noch digital 
zur Verfügung gestellt. Zu dieser Vorlage werden nur die nach der Offenlage 
angepassten Gutachten als Druckversion bereitgestellt. 

Mit der Behandlung der Stellungnahmen und dem nachfolgenden 
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Satzungsbeschluss soll das Planverfahren abgeschlossen werden.  
 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
  

  
Walter Schaaf 
Technischer Beigeordneter 
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